
Kooperationsvereinbarung für eine interkommunal ausgewogene, 

zukunftsorientierte Raumentwicklung der Städte Burglengenfeld, Maxhütte-

Haidhof und Teublitz 

 

Inhalt des Kooperationsprojekts 

Im Rahmen des raumordnerischen Entwicklungskonzeptes (ROEK) wurden von den 
Städten als gemeinsame Handlungsfelder die Bereiche „Siedlung und Landschaft“, 
„Infrastruktur“, „Wirtschaft“, „Verkehr“ und „Einzelhandel“ festgelegt und durch ein 
Maßnahmenprogramm konkretisiert. 
 
 

Ausgangslage Hintergrund der Zusammenarbeit und Ziele der Kooperation 

 
Die Städte Burglengenfeld, Maxhütte-Haidhof und Teublitz sind als gemeinsames 
Mittelzentrum ausgewiesen und haben die Bevölkerung ihres Mittelbereiches 
entsprechend ihrer gemeinsamen landesplanerischen Funktion zu versorgen. 
Bedingt durch die räumliche Lage sowie durch siedlungs- und wirtschaftshistorische 
Rahmenbedingungen haben sich im Städtedreieck differenzierte 
Aufgabenverteilungen eingestellt: Die Stadt Burglengenfeld hat als ehemalige 
Kreisstadt ihren Schwerpunkt im Einzelhandels- und Dienstleistungsbereich. Die 
Stadt Maxhütte-Haidhof weist insbesondere im industriell-gewerblichen Bereich 
sowie in der Wohnbauentwicklung eine besondere Entwicklungsdynamik auf. Die 
Stadt Teublitz konnte Ansiedlungserfolge im industriell-gewerblichen Bereich sowie in 
der Wohnbauentwicklung erzielen und zeichnet sich zudem durch einen 
schrittweisen Aufbau einer überörtlich bedeutsamen Naherholungsinfrastruktur aus. 
Auf diese funktionsräumliche Arbeitsteilung soll aufgebaut und eine Stärkung der 
Städte zum Vorteil des Städtedreiecks angestrebt werden. Das Städtedreieck hat 
hierzu beschlossen, Aufgaben, die zum gemeinsamen Vorteil der Zusammenarbeit 
bedürfen, auch gemeinsam zu erfüllen. Auf der Grundlage der ökologisch naturräumlichen 
Tragfähigkeit sollen die siedlungs-, verkehrs-, wirtschafts- und 
infrastrukturelle Entwicklung im Städtedreieck interkommunal ausgewogen und 
harmonisch fortgeführt und die Möglichkeiten einer qualifizierten räumlichfunktionalen 
Arbeitsteilung genutzt werden. 
 
 

Vorteile der Zusammenarbeit 

Ziel ist es, durch ein abgestimmtes, gemeinsames Handeln Defizite abzubauen und 
Entwicklungspotenziale bestmöglich zu fördern. Das Städtedreieck soll als Wohn-, 
Kultur- und Wirtschaftsstandort zukunftsorientiert, im Sinne der Nachhaltigkeit 
weiterentwickelt werden. Dabei gilt es auch, das Städtedreieck im 
Spannungsverhältnis zwischen den benachbarten Mittel- und Oberzentren zu 
positionieren. Hierzu soll durch 
 
� den effektiven Einsatz personeller und finanzieller Kapazitäten eine Erhöhung 
der Leistungsfähigkeit des Städtedreiecks erreicht, 
 
� eine frühzeitige und wechselseitige Information über geplante 
Entwicklungsmaßnahmen und Projekte die Grundlage einer interkommunal 
abgestimmten Entwicklung gelegt, 
 
� die Einbeziehung maßgeblicher regionaler Akteure Netzwerkstrukturen und 



strategische Allianzen gegründet sowie durch 
 
� ein gemeinsames Standortmarketing die wirtschaftliche Entwicklung des 
Städtedreiecks dauerhaft gefördert werden. 
 
 

Rechtsform und Gründungsjahr 

 
Arbeitskreis, 2008 
 
 

Vertragliche Daten der Kooperation 

Eine rechtliche Überprüfung der vertraglichen Daten der Kooperation hat im Zusammenhang mit der 
Veröffentlichung nicht stattgefunden. Die Verantwortung für die vertraglichen Daten der Kooperation 
liegt bei den jeweiligen Kommunen.  
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